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Über Rechtsmittel gegen bau polizeiliche
Verfügungen.

I.

Fällt eInem Juristen die Aufgabe zn, den Vertretern einer
bcsondern Berufsklasse das ihnen geltende R.echt zu nennen
und zu deuten, so gerät er nur zu leicht in ein arges Dilemma
übcr Anfang und ende seines Berichts. Der gesetzgebende
Apparat funktioniert in einent so rasenden Tempo, dass der,
den seine Satzungcn treffen, unmöglich folgen kann, zum al
er sich nicht al1cin um des Gesetzes \Vortlaut, sondern wohl
in dem gJeichen Masse UI11 die <;teti
 wechselnde Auslegung
seitens der Gericbte beküml11crn möchte. Dazu kommt die
bei allem Kampfe dagegen noch in voller Blüte stehenue G!ft
pfl311ZC, Gesetzes deutsch geheissen, aJs feindliches Moment
hinzu und wehrt einer verständnisvollen Lektüre des ein
schlägigen R.echts. Das neue Oesetz über die Sicherung deI'
Baufordcrungcn bietet hierfÜr abermals einen betrÜbendcn
Beweis.

Fragt man sich nach aJIcdem, wie sich der Fachmann bei
den eminente!:. Anforderungen. die sein Beruf heutigen Tags
an ihn stellt nnd die eine volle ElJifaltung geistiger Arbeit
heischen, auch noch mit Gesetz und R.echtssprcchung abfin
den san, so wird man \'crg:eblieh auf eine befriedigende Ant
wort hoffen. Und doch ist die Kcuntnis des Rechts seitens
derer, die es angeht ein Erfordernis, dessen Notwendigkeit
sich zur GenÜg-c aus den Üblen folgen ergibt, weIche den
Ocsctzesnnkl1ndig;en vcrhcissen sind. Der ßanfaehintercssen
teu Zeitmangel einerseits wie ,1l1clerseits der Zwang eines ge
wissen Grades von Cleset7eskenntnis mögen deshalb hei
}
eferaten Über das geltende Recht einen Mittelweg führen,
der auch für die in ihrer Zeit stark in Anspruch genommenen
Vertreter des Faches gang-bar sein soll. Es ist meine Pflicht
diese Feststellung vorauszuschickcn, wH! ich gegen den Vor
wurf gefeit sein, dass meine Ausiührul1gen den Stempel der
Unvollständigkeit an sich trageIl. Gelingt es, das Wichti
ste
vel"sttindlich vorzufÜhren. so sehe Ich meine Aufgabe darin er
schöpft. Dieser Orundsatz beherrscht denn anch die Dar
stell11ng der Rechtsmittel gegen baupoli7.ei!iche VeriÜgungen,
eine fÜr die Baufachwelt ebenso bedcutnngsvol1e als kompH
zierte und umfangreiche Materie,

Eine möglichst g-rosse Zahl von Beispielsfällen sol! dabei
<tIl ihrem Platze eine leichte Verständlichkeit fördern helfen.

Zudem noch eine letzte. einleitende PeststelluI1g: Da die
.I
echtsmittel g"('g"en polizeiliche Verfügungen landes-. nicht
reichs rechtlich ,l.(ereg-elt sind, so haben die Bestimmungen dar
Über naturgemtiss auch nur in den Ländern Geltung. für die
sic erlassen sind. In Rede steht Wr die folgende Skizze das
Landesverwaltungsgesetz, das als preussisches Gesetz nLIr
Prenssen trifft.

Das Gesetz über die allgemeine Lanctesverwaltung regelt
I]SO den InstanzeHwe
 gegen pOlizeiliche Verfiigungen und
steIlt uns somit not,l.(cdrungen vor die frage: was ist eine
polizeiliche Verfilgunj2;? Denn !licht jeder schriftliche Bescheid
der Polizcibehörde ist eine polizeiliche Verfügung, und die
Kiin1pfe zwischen den einzelnen Instanzen und denen, die ihr
Rechtsmittel verteidigen, über den Begriff der polizeilichen
Verfügung, gehören nicht zu den Seltenheiten. Die angerufene
Instanz hat deshalb auch von Amts wegen die frage zu prli
ten, ob überhaupt eine polizeiliche Verfügung im Sinne des
Landesverwaltungsgesetzes vorliegt, weil saust das in dem
gedachten Oe setze geregelte Verfahren gar nicht zulässig
Wäre

Man versieht nnter poJizeiHchen Verfügungen Verfiigun
gen pOlizejlichen Inhalts. kraft deren bestimmten Personen

oder einem bestimmten. eng begrenzten Personenkreis eine
Handlung geboten oder verboten wird. :Es gehören hierzu
auch Bescheide der Po!izeibehörden, die den zu gewissen
Handlungen oder Tätigkeiten erforderlichen Konsens (z. B.
Raukonsens) versagen. Es muss also - 
 das Ist das Wesent
liche - eine Handlung- geboten oder verboten sem, durch die
dcr Betroffene in seiner persönlichen Handlungsweise ge
schmälert wird.

Einer besondern Form sind solche Vcrfüglmgen nicht he
dürftig: mithin RenÜgt die mündliche Mitteilung oder die
öffentliche Rekanntmachlln
. Dass die Regel der" schriftliche
Erlass ist. wird indess jeder Leser aus Erfahrung wjssen. Ein
Beispiel für eine solche Verfügung:

O. besitzt an der Ch
lUssee W.-U. ein GrundstÜck. Er
bringt an dcr diesem ZlIf!;"ekehrten Seite des Strassengrabens
duc Zugbrücke aJ1. Der Landrat des Kreises gibt "Ihm deren
Beseitigung auf. weil Cl' keine Genehmigung nachgesucht
hahe: eine polizeiliche Verfügung, mithin der f\echtsmittcl
weg nach 
 127 des Landesverwaltungsgesetzes.

Gesetzt nU!1 den fall, O. hätte vor Besdrreitung des In
stanzcfl\vegs sein Heil durch neuerliche Vorstellung bei dcm
Lanurat zwecks Abt-inderung des Bcscheides \"ersucht. wo
rauf ihn der Landrat dahin beschiedcn hätte. dass es bei dem
Beseitig-ungsg-chot bliebe, Liegt auch il1 dieser zweikn
Aenssenmg eine polizeiJiche Verfügung im Si111!e des Ge
setzes? - Nein. - Und warum nicht? Nun weil hier Joch
nicht
 NCI1es \ erfiigt wird, sondern die zweitc Anordnung nur
die erste aufrecht erhti1t. nicht aber eine neuc an Stel1e der
altcn treten lässt. Anders He
t es jedoch nach obcrverwal
tunRsgerichtlit!1em Ausspruche (v;.!:l. Sa5s. ßa!!polizeirecht.
1909. S. 293) bei polizeilichen VertÜgllll;(Cll, welche dre Vcr
sag-ung einer po!izeil!chcl1 :Erlaubnis a11.<.sprechclI. \Vie uer
Bauunternehmer einen abgelehnten Antrag auf ErteilulIg des
ßaukonsenses stets wiederholen und iede erneute Abweisung.
auch wenn sie 1edl
lich auf die frÜhern Abweisung:sg-rlind\:
hindeutet, sclhststündiR änfechten kann, so darf CI' £luch jeder
zeit bei der BallpoHzcibchÖrde beantra>::"en, die ihm In dem
Konsens aufcrlegten Beding-ungcn aufzuhebcn. UI1d die er
ncute Ablehnung derarti.l';cr Antr
ig-e ist gleichfalls als neue.
elbständig aniechtbare VerHi,
UIl?; <:\Hzl1seheI1.

Gegen polizeiJichc VcrfÜ
un?;ell der Orts- lIlId Kreis
pOlizeibehorden gibt es n1111 grt1J1dstitzlich zwei \\lege. welcnc
der von der VerfÜgung Betroffene "wahlweise beschreiten
kauI1. PrinzipieU stehen diesem offen der We
 der Be
5chwerdc wie der Klageweg. Nun weiss (Ier Baufa(;hmann,
dass z. B. in Prel1ssen der Regierungspräsident als ße':'
schwerdeinstanz iibcrwie
end nach dem "Bericht" des Be
mnten entscheidet, dessen E11tscheidung die Urs:lche zur Be
schwerde bildet.

\-Velcher V/eg ist abc!' nun jeweils zu gehen?
\VoJ[en wir bci der Antwort hier<)uf einmal das
Moment. dass Jas Beschwerdeverfahren nichts kostet. ausscr
acht lassen -
 vergessen werden wir es trotzdem nieh t 
,
so findet sich ein Leitmotiv in folgender Ef\viigung: Die
Zweckmäss(g-Keit und Notwendigkeit einer polizeilichen Ver
fiigunR kann nur im Beschwerdewege angefochten werden.
Dic Klage dagegen (larf sich stiitzen ledig1ich darauf. dass

1. der angdochtcne Bescheid durch Nichtanwendun.Q; oder
unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts. iIJsbc
sondre auch der von den Behörden innerhalb ihrer Zu
ständigkeit erJassenen Verordnungen den Kläger in sei
nen Rechten verletze;

2. dass die tatsächlichen Voraussetzl1I1gen nicht vorhand
n
seien. welche die PoHzcibchördc zum Erlasse der Ver
fiig1)J1g berechtigt haben wÜrden,

I

(fudse!:o:utlg" Seite ws.)
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Zweiklassige Volksschule für Neudorf u. E.
Architekt A. O. C. Gothe in 1\i1iinchcn. (AbbIldungen auf Seite lOG und 107.)

In allen deutschen Gauen, die von dem neuzeitigen bei Reichenbach i. Schles. aufgestellt und dabei sowohl
Industrie- und Verkehrsleben nicht allzusehr berührt Rücksicl]t auf die räumliche Umgebung genommen, als
\verden l finden sich noch mancherlei Zeugen boden- auch möglicl1ste Zweckdjenlichkeit der Anlage angestrebt
ständiger Bauweise. Einfach und bescheiden schließen worden. Unter Vermeidung allen äußeren Prunkes ver
sich die !-läuser l11it deutlicher Rücksichtnahme auf ihre spricht das Gebäude mit seinen grünen Läden, dem
Umgebung derselben an. Auch Schlesien ist reich an roten ßiberschwanzdache und seiner ruhigen Gesamt
Baufen, die in ihrer malerisch einfachen J-Ialtung eine erscheinung einen freundlich anheimelnden Eindruck.
Groß7.ügigkeit des ßaugedankens aufweisen, wie solche Das Erdgeschoß enthält neben den beiden Klassen
I]eulzutage durch den nur zu stark verbreiteten Unter- räumen, die ihre Beleuchtung von Nordwest und Süd
nellJ11erstil vollständig in den Hintergrund gerückt wird. west erhalten, eine Lehrerwohnung, aus vier Zimmern

Unter Wahrung der heimischen ßauweise Ist auch und Küche bestehend. Eine zweite Lehrerwohnung,
der hier dargestellte Schulhausentwurf für' Neudorf u. E., mit etwas größeren Abmessungen, befindet sich im
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Da"" Zwelklassige Volksschule für Neudori u. E. "a" Architekt A. O. C Gothe in ll'liinchen. "ce"
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fC/!}e;Jlan I :Ig- a

oberen Stockwerk Im Dachgeschosse lassen sich nach Die Anlage der Gärten für die beidell Lehrer, sowie I
Bedarf einige Kammern unterbringen. des Turnplatzes und Spielplatzes für die Kinder ist aus

Die Aborte liegen in einem Nebengebäude} das auch dem Lageplan ersichtiich.die Waschküche, Hi1hnerstäIle und Schuppen enthält. aD = Da I
I
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\\;!lmcH \\';1"  1!S für .fall 1: Per fabrikbesitzer p,
heHl'::; !-Je; Lli1Jr:\tc Kreises A. beantragt. ihm d<)s Be
inlncn J r L:mdstras$c!l des Krdses mit einer Strasscn!oko
!HC1lirl' ZH  1.'st;Hh.'n \\"('!ehe dn dm-..:::hschr1ltr1ichcs Bctricbs
(c\\-jdH 7.7 Tonnl'l1 haÜc Imd zwei AnhÜnp:cwagcn ftih
'cIl S(ljltc. Landrar lehme nun die Ertci!!1IlP: dieser Gc
nelnnigllllg ab. weil einc Zcrshinwg der LandstrasseIl zn bc
iiirdltcn sei. J). (ja cg-c!l mit der ßchallptung, der Zu
IftssiKKcir stche das hier cinsch!ägige han
!!oycrsc1!e cmgcgcn, wonach alle öffentlichen
l 'ahr\Vcgc fÜr Art der PcrsoneJ1- lind Sachbcfördcrung zu
henutzC!1 sden.

\VÜre these Behauptung richtig, so wäre dc:r Klage statt
zlIgebcJ1, \'"eil dQl1n der Bescheid des Landrats nicht chva nur
Z\\"cckmässigkeitslIlOIl1ClItc verfehlte, sondern eine direkte
J«(:dns\'crktzlIng enthielte Ebenso mÜsste die K!ag-e, fans
bercchtigterweise yorgebrac1lt wÜrde, der Landrat sei fÜr
dCII ErJ;1SS der VcrfiiglJl1  gar nrcht znsWndi  gewesen, dnrch
dring-cn. Nun ein Beispiel fnr Fall 2:

I)k Ortspo!i1.C'ibehÖrde verweigeJ"t den Baukonsens, weil
nach der Zeichnung; die fiir den Kcllcrra!llll bestimmte Licht
Öifnllng. entgegen der BaI1polizei"crordnung. mehr als 0,30 !TI
in den BÜrgersteig vorspringe. Der Bauherr bescnreitet den
1(L:1gCWCg dagegen unter der BegrÜndung, der Vorsprung in
den Hiirgerstcig sei in der Tat nicht grösscr als 0,30 m. Damit
ist der Klngc\Vcg an sich gerechtfertigt. Sein Erfolg hängt von
der Er\\"cislk:bkcit der seitens des Kltip;ers aufgestellten Be
hauPilJ!I.  ab.

Die Klage ist also Übern!! dort erfolgversprechend, wo
ia!schc I ecl1tsaI1\'!cnd!!ng: oder Auslegung obwaltet, oder wo
die Bchdrde bei Erlass der beschwerenden Verfügung nicht
zutreffende htsäGhliche Voraussetzungen geleitet haben. Ein
Wl'Jterer massg-ebcndcr I;aktor bei der \Vah1 zwisc:hen Klage
I1l1d Beschwerde ist der, dass der Verwaltungs richter auf die
Klage hin immer nur Über dIe AufrechterhaItung oder Auf
hebung der bestimmten po1izeilidJen Verfügung zu entschei
den hat: die ihm im Gesetze gezogcnc Schranke gestattet es
ihm n<:1ch oberverwaltungsrichtcrlichclY1 Spruch nicht, in eine
UnterslIchung darilbcl' einzutreten, ob sich die PoJizeibchördi.:.
anstatt die gdorderte Einrichtung vorzusc]1rciben, mit einer
weniger eingreifenden begnÜgen konnte. Darrllls ert!e!It, dass
der Verwaltungsrichter die Polizei beispielsweise auch nim
mermehr Zllr r:rteillll1g des Bmdmnsenses verurteilen kann.
Die Erltschcidullg lautet vielmehr ledi.l(lich: "Die Klage wird
abgcwiesen" oder "Die angefochtene VerHigung wird ausser
Kraft gesetzt". Nunmehr hat die Polizei von l1Cl1cm zu prü
fen. Sie darf dabC'i z\Vur nuch oberverwaltl1ngsgericbtlicher
fl'.ststel!ung nicht nur die vom Richter benannten GrÜndr.: der
Vers,lgl1ug- zuriickgreiien; wohl abcr bleibt es ihr unbenom
men. abermals einen den Antrag Huf Ertcilung- des Baukon
sense<., ablehncllc!en Bcschrid zu fällen, falls sie ihn mit 'Indern
Belegen zu  ti'ttzcn vn1llag.

Schlicss!ich h,lt die Beschwerde vor der Klage voraus,
da:-,s SIe flll keine form gebunden ist.

Und ]Jl!n zur Zuständigkeit der cinzt'!ncl1 ßchördcn fur
J3csdIwerde llnd K!age.

])IC Beschwerde geht
,Ü p;egen <.110 Vcrfiigl1ng-en der OrtspolizeibehÖrden auf dem

Lanue oder einer zn einem Landkrci."e gehörigen Stadt,
deren Einwohner7.ahl his zu 10000 Einwohner beträgt,
an den Landrat und gegen de!'sen Bescheid an den f-(c
gierungspräsidentell ;

b) gcgen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden eines
Stadtkreises mit Ausnnhmc von Berlin einer zu einem
Landkreise gehörigen Stddt mit mehr al  10000 Einwoh
nern oder des Landrats an den Regierungspräsidenten
lind  egen de,<,sen Bescheid an den Oberpräsidontcn;

c) ,l.;egf:n ortpolizeJUc11e Verfügungen in Berlin an den Ober
präsidenten.

Letzte Beschwerdeinstanz ist demnach in faH sub. ader
r e derungspräsjdent und in den fällen bund c Gm faH c
erste [md letzte Instanz) der Oberpräsident.

Aber der Gesetzgeber hat doch 1Ücht gewoUt, dass diese
heiden Behörden in ihrem .Entscheid richterlicher Nachprii
jung absolut cntlO. en sind Eine Beschwerde gibt es zwar
nicht mehr, wohl aber eine Regen l(egicrungs  bzw. Ober

lOS

prÜsiuentel1 gerichtete Klage beim ObeITen\'a!tungsgerichte,
welches dann das letzte \\ ort spncht. Dr. Ii. Li e s k c.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Cercsit. ßeton- und Zemcntmörtcl haben zwar die f::i en
schaft. unter \\lasser abzubiildcn, erlangen dadllrch aber noch
nicht die Fähigkeit, wasscrundurchWssig zu werdcl1. Je nac:h
der iVlelJg-e der Sand lInd Ki;2szl1schläge wird der Grad der
PorosiWt und d,llliit der Wasserdurchlässigkeit verschieden
groß sein. Bei Gnindung-en. Tunneln, \Vasserbautel1 J Anjage
von Behältern und sonst noch vielfach ist dies ein Mangel, der
sich oft noch dadllrch steig-t:rt, d,nB die Verwitterung jnfoIge
Gefrieren.::. des in den Poren enthaltenen \Vasser.::. in starkem
Mane beschleunigt wird.

BeseItigen kann man das Eindringen und Durchdringen
von V/asser durch ÜberzUge von Asphalt, Teerpräparaten wie
HolzzemeJ1t, Teerpappe mit und ohne Bleieinlagen und der
gleichen, die jedoch unwirksam werden, sobald sie durch
Lastcn dLJrcligedriickt oder durch Sonnenbrand erweicht
werden. Hier hilft nnr die Iierstel!ung eines dichtcn Detons,
den man am einfachsten und biJligsten mit Ccresit erhält.

Ceresit, eine hellgelbliche. butterweiche, breiige Masse,
läßt sich lcic1lt mit \Vasser zu einer Milch verrühren und wird
dem trockenen Mörtel beigemischt. Die CeresitteiIchen
durchdringen in der reinen Verteilunf.( den Beton UlU.l A16rtel,
trockncn sehr schnell und nehmen dann eine stark W<:lSSef
abstoHende Kraft an.

Das Kbnigliche Material-PrÜfuny;samt Groß!ichterfeldC'-<
\Vcst be t itigt H. <1. Über die WasscrundnrchW.ssigkcit 1 ern
starker Platten, <laß diese sowohl bei einem Mischungsver
hiiltnis Zement: Sand 1 : 3, wie bei einern Miscl1Utl.Ksvernält
nis Zement: Sand 1 : 5, unter Zusatz von 1,25 o/Q. Ceresit!t1
der Beobachtungszcit von 6 Tagen wasscrundurchläs ig ge
bhcben sind während särntUche Platten, in gleicher \\!eisc,
jcdoch ohne' Ceresitztlsatz. hergestellt sofort dl1lThfeu<:hteten
lind nach drc[stHndigcr Beobachtung an der Unterseite
Tropfenbildung zeigt n, die während seehsttigi!:\er Beobach
tung unverändert anhielt.

Ceresit ist ein billiges Mittel. fcuchte Keller IIlId V.':Ünde
eines Ha1lses trocket! zu legel] oder bei Neub<:1uten den Aus
schluß von feuchtigkeit, selbst bei schwierigen \Vasservcr
hÜ1tnissell, sichert! zu könnel!. Selbst bei Ilültem Urll!Jd
\V<:1sscrstalld genÜgt zur HersteHuug vollkommen troch:cncr
Keller ein 2-3 cm starker Verputz bei 1 % Ccresitzus;:ltZ.
SclllagregeIlbedrohte AußenmalIern sichert 1TILln durch eine
11/  bis 2 C111 starke Putzschichten aus Mörtel im lVlischullgs
vcrhiiltnis Zement: Sand 1 : 5 untcr Zusatz von 1 0 (0 Ceresit;
nIlfstei ende crdicl1chtigkeit hält eine 2 cm starke Cercsit
mÖnelsclJicht vÖllig- ab; es  el1iigt auch zwei Schichten
Mauersteine in CcrcsitzcmcntmÖrteI zu verlegen.

Verbands-, Vereins- usw.-Angelegenheiten.
Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe. Die in

Straßburg i. C. tag-cnde Generalversammlung veröffentlicht
eine Erklänrng-, in der sie Kcnntnis nimmt von der diesjähri
gen Tätigkeit der Dreizehnerkommission zlIr Erncucrung der
zur Zeit gÜltigen Tarifverträge. Die Iiallptversammlung
spricht der Kommission fiir diese Arbeiten ihren Dank und ihr
vollstcs Vertraucn aus und beauftragt die Dreizehnerkom
missIon, die Verhandlungen mit den Arbeitervertretern dem
niichst wieder aufzunehmen lJnd zum Abschluß zu bringen.
Die Hauptversal1lmlung erwartet Über diese erneuten Ver
handlungen Bericht in der al1ßerordeutliehen Iiallptversamm
Jung zu Dresden zur endgÜltigen Be.schlußfassung,

Wettbewerbergebnis.
Vereinigung Schlesischer Architekten. In dem für die

Mitglieder der Verelnij:{ung Schlesischer Architekten ausge
schriebenen Ideen-Wettbewerbe zur .Erlangung von Ent
wurfsskizzen für eine Gebäudegrupp.e des Beamtel1woh
nungsvercin in Brieg Bez. Breslau (vgl. Ostdeutsche Bau
Zeitung Seite 30/\0) erhielt unter \0 eingelaufenen Arbeiten:
Architekt Hermann Wahlich, ßrcsiau den ersten. Architekt
Erich .Grau in firma AH1el.t Grau. Bres1au den zw itcn und
Architekt Richard Gaze in .firma Gaze &;. Böttcher, Breslauden dritten Preis. .


